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Erwachsenenbelastung sie nicht in der Entfaltung hemme und verkrüp-
pele. Weil unser Arbeitsleben vermännlicht, versachlicht und lieblos ge-
worden ist, bedarf es der emporbildenden Kräfte, einer Ergänzung durch
die fraulichen Kräfte menschlichen Verstehens, durch Güte und Liebe,
damit das Leben wieder lebenswert gedeihe.

D. Zo//mger-/cWo//

Gleiche Arbeit, gleicher Lohn
Die berechtigten Ansprüche der Frauen auf gleichen Lohn für gleiche

Arbeit sind in verschiedenen Ländern befriedigt worden.

Die entsprechende internationale Konvention ist von Belgien, Frank-
reich, Mexiko und Jugoslawien unterzeichnet worden. Man erwartet
den Beitritt anderer Staaten. Die Schweiz hält sich fern, mit der Begrün-
dung, dass die Bestimmung der Löhne der Privatwirtschaft überlassen
bleiben soll, und es nicht wünschbar sei, dass der Staat sich darein mische.

Uebersetzt aus einem Artikel „Le Courrier, Unesco", No. 11, 55.

Ich sehe die Notwendigkeit nicht ein
Bei jeder Gelegenheit wird dieses Sätzchen vom Schweizer der

Schweizerin serviert, wenn sie eine Verbesserung ihrer gesetzlichen La-
ge verlangt. Der Bürger, dem schon in der Wiege die Stimmkarte ver-
sprochen wird, der sie mit 20 Jahren ohne Mühe erhält, es sei denn, er
habe Vater und Mutter ermordet oder die Staatskasse gestohlen, dieser
Bürger versteht nicht, warum die Bürgerin ihre politischen Rechte ver-
langt, er sieht die Notwendigkeit nicht ein.

Vor etlichen Jahren sahen viele Mitbürger die Notwendigkeit gar
nicht ein für die Schweizerin, die einen Ausländer heiratet, ihre schwel-
zerische Nationalität beizubehalten; sie sagten es im Parlament, sie schrie-
ben darüber. Glücklicherweise gelang es der ausserparlamentarischen
Kommission von 29 Mitgliedern, der 5 Frauen angehörten, gelang es dem
Einspruch von zwei Rechtsgelehrten, den Entwurf des Bundesrates abzu-
ändern und mit dieser Verbesserung durch die Räte genehmigen zu lassen.
Mehr als 32 000 Frauen haben seither durch ihr Begehren um Wiederer-
langung des Schweizer Bürgerrechts die Notwendigkeit dieser Revision
bewiesen.

Inzwischen hat sich ein Kanton nach dem anderen bemüht, seine
kantonale Gesetzgebung mit dem Bundesrecht in Einklang zu bringen.
In mehreren Kantonen haben die Frauenverbände das Begehren gestellt,
sie möchten ihr Gemeindebürgerrecht nicht verlieren, wenn sie mit dem
Angehörigen eines anderen Kantons die Ehe eingehen. Fast überall hat
man ihnen gesagt: „Ich sehe die Notwendigkeit nicht ein" und ihnen
Sentimentalität vorgeworfen. Die Liebe zum Kanton, zu den Leuten und
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